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(Übersetzung) 
EINSPRUCH 

Die Republik Burundi hat ihren Beitritt zum Übereinkommen zur Befreiung ausländischer 
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung vom 5. Oktober 1961 erklärt. Die Republik Österreich 
erhebt bezugnehmend auf Artikel 12 Absatz 2 des Übereinkommens einen Einspruch gegen den Beitritt 
der Republik Burundi. 
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